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§4
(1) Das Institut legt dem Leiter der Obersten Bergbehörde 

auf der Grundlage prognostisch-analytischer Arbeiten Vor
schläge über die Entwicklung der wissenschaftlich-technischen 
Tätigkeit des Institutes gemäß § 3 Abs. 1 vor.

(2) Das Institut unterstützt die Organe der staatlichen Berg
aufsicht bei der Untersuchung von Vorkommnissen und wirkt 
bei der Durchführung von Kontrollen mit.

(3) Das Institut unterrichtet die Oberste Bergbehörde über 
Feststellungen, die auf wesentliche Gefährdungen der Werk
tätigen, der Produktionsanlagen bzw. der Öffentlichkeit sowie 
auf erhebliche Mängel im Grubenrettungs- und Gasschutz
wesen hinweisen.

(4) Das Institut nimmt Aufgaben der Zentralen Leitstelle 
für Information und Dokumentation der Obersten Bergbe
hörde und der Zentralstelle für Standardisierung der Ober
sten Bergbehörde wahr.

Leitung und Arbeitsweise

§5
(1) Das Institut wird vom Direktor nach dem Prinzip der 

Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen ge
leitet. Er trägt für die Erfüllung der Aufgaben des Institutes 
die persönliche Verantwortung. Der Direktor des Institutes 
(nachfolgend Direktor genannt) untersteht dem Leiter der 
Obersten Bergbehörde und ist ihm rechenschaftspflichtig.

(2) Der Direktor ist gegenüber den Mitarbeitern des Insti
tutes weisungsberechtigt.

(3) Der Direktor trägt für die Einhaltung des vom Leiter 
der Obersten Bergbehörde bestätigten Struktur- und Stellen
planes die Verantwortung.

(4) Der Direktor hat durch wissenschaftliche Arbeitsorga
nisation eine hohe Effektivität der Tätigkeit des Institutes zu 
gewährleisten. Er trägt die Verantwortung für die Rationali
sierung, die Intensivierung, die Anwendung von Schlüssel
technologien und die Kontrolle der wissenschaftlich-techni
schen Arbeiten im Institut sowie für die Bildung aufgaben
bezogener interdisziplinär zusammengesetzter Forschungskol
lektive. Der Direktor hat die Prinzipien der sozialistischen 
Sparsamkeit durchzusetzen.

(5) Der Direktor trägt die Verantwortung für die Schaf
fung der Voraussetzungen zur wirksamen Führung des so
zialistischen Wettbewerbes durch die Betriebsgewerkschafts
leitungen und für die Erfüllung der Wettbewerbsziele. Er hat 
die Erfinder- und Neuerertätigkeit zu fördern und zu ent
wickeln sowie die Prinzipien einer leistungsorientierten mo
ralischen und materiellen Stimulierung durchzusetzen.

(6) Der Direktor hat die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
der Wissenschaftler zu gewährleisten und die Zusammenar
beit mit den Werktätigen in den Kombinaten und Betrieben 
bei der Planung und Durchführung des Forschungsprozesses 
sowie der schnellen Nutzung der Ergebnisse in der Praxis zu 
sichern.

(7) Der Direktor ist für die Auswahl, den Einsatz und die 
Qualifizierung der im Institut tätigen Wissenschaftler und 
anderen Mitarbeiter entsprechend den Grundsätzen der so
zialistischen Kaderpolitik und für deren ständige politisch- 
ideologische Erziehung verantwortlich. Er hat den wissen
schaftlichen Nachwuchs zu fördern und die Bildung von Ju
gendforscherkollektiven zu gewährleisten.

(8) Der Direktor trägt die Verantwortung für die Durch
setzung von Ordnung, Sicherheit, Disziplin und den Geheim
nisschutz sowie den Rechtsschutz von Erfindungen.

§ 6
if*

(1) In Durchsetzung der ökonomischen Strategie der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands trägt das Institut durch 
Spitzenleistungen in der Forschung zur Gewährleistung der 
Bergbausicherheit, zur Intensivierung bergbaulicher Prozesse

und zur umfassenden, effektiven und verlustarmen Nutzung 
der Lagerstätten mineralischer Rohstoffe bei.

(2) Das Institut arbeitet eng mit anderen wissenschaftli
chen Einrichtungen der DDR zusammen und fördert die Mit
wirkung in überbetrieblichen Fachgremien.

(3) Das Institut arbeitet mit wissenschaftlichen Einrichtun
gen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten 
zusammen.

(4) Die Mitarbeiter des Institutes sind verpflichtet, ihre 
Fähigkeiten für die Erfüllung der dem Institut übertragenen 
Aufgaben einzusetzen sowie sich politisch und fachlich zu qua
lifizieren, um die Wissenschaftlichkeit und Effektivität der 
Arbeit ständig zu erhöhen. Sie haben die Forderungen von 
Ordnung, Sicherheit, Disziplin und Geheimnisschutz einzu
halten.

(5) Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit hat das Institüt 
neue Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik, insbeson
dere der Bergbausicherheitsforschung, zu popularisieren.

§7
Berufungen

(1) Der Direktor, der Stellvertreter des Direktors, der Be
reichsdirektor des Institutsbereiches Freiberg und der Leiter 
für Haushaltswirtschaft werden vom Leiter der Obersten 
Bergbehörde berufen und abberufen.

(2) Der Direktor kann entsprechend der Nomenklatur des 
Institutes weitere leitende Mitarbeiter berufen und abberu
fen.

§ 8

Wissenschaftlich-technischer Rat
(1) Beim Institut besteht zur Gewährleistung der kollekti

ven Beratung von Grundfragen ein wissenschaftlich-techni
scher Rat als beratendes Organ des Direktors.

(2) Vorsitzender des wissenschaftlich-technischen Rates ist 
der Direktor. Mitglieder des wissenschaftlich-technischen Ra
tes sind Leitungskader und Wissenschaftler des Institutes, die 
vom Direktor berufen werden.

(3) Aufgaben und Arbeitsweise des wissenschaftlich-tech
nischen Rates werden durch eine Arbeitsordnung des Direk
tors geregelt.

§9
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Das Institut ist juristische Person und Haushaltsorga
nisation. Es hat seinen Sitz in Leipzig. Zum Institut gehört 
ein Institutsbereich in Freiberg.

(2) Das Institut wird im Rechtsverkehr durch den Direktor, 
im Falle seiner Abwesenheit durch den Stellvertreter des Di
rektors, vertreten.

(3) Im Rahmen der von dem Direktor schriftlich erteilten 
Vollmachten sind auch andere Leiter und Mitarbeiter zur Ver
tretung des Institutes im Rechtsverkehr berechtigt.

§ 10
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 28. August 1970 

über das Statut des Institutes für Bergbausicherheit (GBl. II 
Nr. 77 S. 542) außer Kraft.

Leipzig, den 30. Juni 1987

Der Leiter \
der Obersten Bergbehörde 

beim Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik
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